
Anlage 
 
 
Studienplanänderung des Bachelorstudiums 219, Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur, und des Masterstudiums 419, Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur  
 
1. Änderungen im Studienplan des Bachelorstudiums für Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur  
 
1.1)  Inhaltsverzeichnis  
alt:  
§ 7 Bachelorarbeit  
neu: Mehrzahl  
§ 9 Bachelorarbeiten 
 
sowie (ursprünglich redaktionell bedingte unrichtige Zählung) 
§ 10 Prüfungsordnung 
§ 11 Inkrafttreten 
§ 12 Übergangsbestimmungen 
 
 
1.2)  § 1 Qualifikationsprofil  
 
alt:  
(1) Grundsätzliche Bildungsziele  
 
neu: Umformulierung  
(1) Bildungsziele  
 
 
1.3)  Tätigkeits- und Berufsfelder – Bachelorstudium  
 
alt:  
Tätigkeits- und Berufsfelder – Bachelorstudium  
Die Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur umfasst insbesondere folgende Tätigkeitsfelder:  
Zentrale Berufsfelder (…)  
Erweiterte Arbeitsfelder (…)  
 



neu: Umformulierung  
(2) Berufliche Tätigkeiten und Fachgebiete  
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur umfasst insbesondere folgende berufliche 
Fachgebiete  
Zentrale berufliche Fachgebiete (…)  
Erweiterte berufliche Fachgebiete (…)  
 
 
alt:  
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur umfassen insbesondere folgende Tätigkeitsfelder:  
neu: Umformulierung  
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur umfassen insbesondere folgende berufliche 
Tätigkeiten:  
 
 
1.4)  § 2 Aufbau des Bachelorstudiums  
 
alt: 
§ 2 Aufbau des Bachelorstudium  
Das Bachelorstudium der Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur dauert 6 Semester und 
umfasst gesamt 136 Semesterstunden. Das Studium umfasst 116 SWS Pflichtfächer, 6 SWS 
Wahlfächer und 15 SWS freie Wahlfächer.  

Übersicht  SST ECTS 
Pflichtfächer (inkl. Bachelorarbeit)  116 157  
Wahlfächer  6 8 
Freie Wahlfächer  15 15 
Insgesamt  137 180  

 
 
neu: ECTS wurden ergänzt, die SST in Klammer nachgesetzt  
§ 2 Aufbau des Bachelorstudiums  
Das Bachelorstudium der Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur dauert 6 Semester und 
umfasst gesamt 180 ECTS (136 SST). Das Studium umfasst 157 ECTS (116 SST) Pflichtfächer, 8 
ECTS (6 SST) Wahlfächer und 15 ECTS (15 SST) freie Wahlfächer.  

Übersicht  ECTS SST 
Pflichtfächer (inkl. Bachelorarbeit)  157 116  
Wahlfächer  8 6 
Freie Wahlfächer  15 15 
Gesamt  180 137  

 
 
1.5)  § 6 Wahlfächer  
alt:  
Im Laufe des Studiums sind mindestens 6 Semesterstunden bzw. 8 ECTS Wahlfächer zu absolvieren. 
In jedem Fall ist entweder die LVA CAD-gestütztes Projekt oder die LVA GIS-gestütztes Projekt sowie 
mindestens zwei Exkursionen aus dem Pool zu wählen  

Wahlfächer  LV-Typ  SST  ECTS  

CAD-gestütztes Projekt  
GIS-gestütztes Projekt  

PJ  3  5  

Exkursionen zu Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur (Pool)  

EX  2  2  

Einführung in wissenschaftliches Arbeiten  VS  1  1  
Summe Wahlfächer  6  8  

 
 
 



neu: ECTS nach vorne, zusätzliche Lehrveranstaltung (Einführung in die digitale Bild- und 
Textverarbeitung VU,1 SST/ECTS)  
Im Laufe des Studiums sind mindestens 8 ECTS (6 SST) Wahlfächer zu absolvieren. In jedem Fall ist 
entweder die LVA CAD-gestütztes Projekt oder die LVA GIS-gestütztes Projekt sowie mindestens 
zwei Exkursionen aus dem Pool zu wählen.  

Wahlfächer  LV-Typ  SST  ECTS  

CAD-gestütztes Projekt  
GIS-gestütztes Projekt  

PJ  3  5  

Exkursionen zu Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur (Pool)  

EX  2  2  

Einführung in wissenschaftliches Arbeiten 
oder  
Einführung in die digitale Bild- und 
Textverarbeitung  

VS  
VU  

1  1  

Summe Wahlfächer  6  8  
 
 
1.6)  § 7 Freie Wahlfächer  
 
alt:  
Im Laufe des Studiums sind 15 Semesterstunden (15 ECTS) …  
 
neu: ECTS vor den SST  
Im Laufe des Studiums sind 15 ECTS (15 SST) …  
 
 
1.7 § 9 Bachelorarbeit  
 
alt:  
§ 9 Bachelorarbeit  
 
neu: Mehrzahl  
§ 9 Bachelorarbeiten  
 
 
1.8 § 10 Prüfungsordnung  
 
alt:  
(1) Für den Abschluss des Bachelorstudiums sind folgende Leistungen erforderlich: die positive 
Absolvierung der in § 2 angeführten Prüfungsfächer, das sind Pflichtfächer im Ausmaß von 116 
Semesterstunden, Wahlfächer im Ausmaß von 6 Semesterstunden und freie Wahlfächer im Ausmaß 
von 15 Semesterstunden  
 
neu: ECTS wurden ergänzt  
(1) Für den Abschluss des Bachelorstudiums sind folgende Leistungen erforderlich: die positive 
Absolvierung der in § 2 angeführten Prüfungsfächer, das sind Pflichtfächer im Ausmaß von 157 ECTS 
(116 SST), Wahlfächer im Ausmaß von 8 ECTS (6 SST) und freie Wahlfächer im Ausmaß von 15 
ECTS (15 SST).  
 
alt:  
(6) … im Rahmen von maximal 15 ECTS (10 Semesterstunden) absolviert werden.  
 
neu: ECTS wurden ergänzt  
(6) … im Rahmen von maximal 15 ECTS (10 SST) absolviert werden. 4  



2. Änderungen im Studienplan des Masterstudiums für Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur  
 
2.1)  § 1 Qualifikationsprofil des Masterstudiums Landschaftsplanung und 
Landschaftsarchitektur an der Universität für Bodenkultur Wien  
 
alt: 
(2) Tätigkeits- und Berufsfelder  
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur umfasst insbesondere folgende Tätigkeitsfelder:  
 
• Gewässerplanung und Ingenieurbiologie  
 
neu: Namensänderungen und Ergänzung  
(2) Berufliche Tätigkeiten und Fachgebiete  
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur umfasst insbesondere folgende berufliche 
Fachgebiete:  
• Ingenieurbiologie und Vegetationstechnik  
• Gewässerplanung und ökologisch orientierter Wasserbau  
 
 
2.2)  § 2 Aufbau des Masterstudiums  
 
alt:  
§ 2 Aufbau des Masterstudiums  

Übersicht  SST ECTS 
Pflichtfächer  20 25,0 
Wahlfächer  36 54,0 
…  … … 

 
neu: ECTS vor den SST  
§ 2 Aufbau des Masterstudiums  

Übersicht  ECTS SST 
Pflichtfächer  25 20 
Wahlfächer  54 36 
…  … … 

 
alt:  
Das Masterstudium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur dauert 4 Semester und umfasst 
63 Semesterstunden. Davon sind 20 SST als Pflichtfächer, 36 SST als Wahlfächer und 7 SST als freie 
Wahlfächer ausgewiesen. …  
 
neu: ECTS wurden ergänzt  
Das Masterstudium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur dauert 4 Semester und umfasst 
90 ECTS (63 SST). Davon sind 25 ECTS (20 SST) als Pflichtfächer, 54 ECTS (36 SST) als 
Wahlfächer und 11 ECTS (7 SST) als freie Wahlfächer ausgewiesen.… 
 
2.3 § 2 Aufbau des Masterstudiums 
 
alt: 2. Absatz  
Die 36 SST Wahlfächer sind für den Master aus dem Angebot der Vertiefungsschwerpunkte frei zu 
wählen. Neben der Möglichkeit einer individuellen Zusammenstellung der Wahlfächer aus den 
Modulen der § 7 bis § 12 können 6 Vertiefungsschwerpunkte gewählt werden."  
Der weiterführende Satz sorgt nun für Verwirrung, welche sich am Begriff "Modulen" festhakt. 
Sinngemäß könnten bei Wahl des individuellen Masters ausschließlich die Modulfächer gewählt 
werden. Die entsprechenden Schwerpunkt-Pflichtfächer der einzelnen Vertiefungsschwerpunkte 
kommen nicht in Frage. Dies war/ist nicht die Intention der Fachstuko. Da die Schwerpunkt-
Pflichtfächer essentielle Fächer unserer Studienrichtung sind, sollen sie natürlich auch im Rahmen 
des "Individuellen Masters" gewählt werden können.  
 
neu: Um diese Intention klar zum Ausdruck zu bringen wird der Begriff „Modulen“ weggelassen.  



"Die 54 ECTS (36 SSt) Wahlfächer sind für den Master aus dem Angebot der 
Vertiefungsschwerpunkte frei zu wählen. Neben der Möglichkeit einer individuellen Zusammenstellung 
der Wahlfächer aus den § 7 bis § 12 können 6 Vertiefungsschwerpunkte gewählt werden."  
 
 
2.4)  § 7 Vertiefungsschwerpunkt Landschaftsplanung und Freiraumplanung  
Modul 6: Ausführung und Baumanagement  
alt:  

Lehrveranstaltung  Typ  Std.  ECTS  
Beregnungstechnik  VU  2 3,0
Praxisforum (im Wechsel Sportstättenbau, 
Beleuchtungstechnik, Glas, etc.)  

VU  3 4,5 

 
neu: Umwandlung der LV Beregnungstechnik (VU, 2 SST, 3 ECTS) und der LV Praxisforum (VU, 3 
SST, 4,5 ECTS) in 3 LV`s (siehe Tabelle unten). Die Anzahl der Stunden und der ECTS bleiben 
insgesamt gleich!  

Lehrveranstaltung  Typ  Std.  ECTS  
Bewässerungstechnik im Freiraum VU  1  1,5
Beleuchtungstechnik  VU  2  3,0
Sportstättenbau  VU  2  3,0 

 
 
2.5)  § 13 Freie Wahlfächer  
 
alt:  
Im Laufe des Studiums sind 7 Semesterstunden (11 ECTS) in Form …  
 
neu: SST wurden ergänzt  
Im Laufe des Studiums sind 11 ECTS (7 SST) in Form …  
 
 
2.6)  § 14 Masterarbeit  
 
alt:  
(3) Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind die Bestimmungen des 
Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, zu beachten.  
neu: zu beachten wird durch anwenden ersetzt  
(3) Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind die Bestimmungen des 
Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, anzuwenden. 
 
 
2.7)  § 15 Prüfungsordnung  
 
alt:  
(2) Der erste Teil umfasst die in § 6 bis § 12 genannten Prüfungsfächer im Ausmaß von 63 
Semesterstunden, bestehend aus 20 Pflichtstunden und 36 Wahlfachstunden und 7 Freien 
Wahlfächern und wird mit positiver Beurteilung aller Lehrveranstaltungen absolviert.  
 
neu: ECTS wurden ergänzt  
(2) Der erste Teil umfasst die in § 6 bis § 12 genannten Prüfungsfächer im Ausmaß von 90 ECTS (63 
SST), bestehend aus 25 ECTS (20 SST) und 54 ECTS (36 SST) Wahlfachstunden und 11 ECTS (7 
SST) Freien Wahlfächern und wird mit positiver Beurteilung aller Lehrveranstaltungen absolviert.  
 
alt:  
(4) Freie Wahlfächer: Es sind 7 Wochenstunden in Form von freien Wahlfächern …  
neu: ECTS wurden ergänzt  
(4) Freie Wahlfächer: Es sind 11 ECTS (7 SST) in Form von freien Wahlfächern … 
 
 




